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Einleitung

A. Die mündliche Urteilsbegründung
als menschliches Antlitz der Justiz oder als Einfallstor

für die Moral in die Rechtsprechung?

Die mündliche Urteilsbegründung des Strafrichters i.S.v. § 268 Abs. 2 S. 2
Var. 2 StPO1 steht im Strafprozess an zentraler Stelle: Sie ist Teil der Urteilsver-
kündung, die in der Chronologie des Hauptverfahrens den – oftmals mit Spannung
erwarteten – finalen Akt darstellt, in dem über Strafe und damit über „eine der
schärfsten Reaktionen des Staates auf Rechtsverletzungen“2 entschieden wird. Die
mündliche Urteilsbegründung weist zudem gegenüber dem schriftlichen Urteil
Besonderheiten auf: So ist der Richter dem Angeklagten bei der mündlichen Ur-
teilsbegründung in persona gegenübergestellt. Anders als das schriftliche Urteil
richtet sich die mündliche Urteilsbegründung auch unmittelbar an die Öffentlich-
keit3. Welches Bild sich die Öffentlichkeit von Entscheidungen der dritten Gewalt
macht, hängt also maßgeblich von der mündlichen Urteilsbegründung ab4. Dies gilt
einmal mehr angesichts der – zum Teil bereits erfolgreich – geforderten Erweiterung
der Medienöffentlichkeit im Gerichtsverfahren durch Zulassung von Film- und
Tonaufnahmen, die insbesondere die Urteilsverkündung betrifft5. Der mündlichen

1 Das Gesetz spricht in § 268 Abs. 2 S. 2 Var. 2 StPO von der mündlichen Mitteilung des
wesentlichen Inhalts derUrteilsgründe.DieBezeichnungmündlicheUrteilsbegründung ist aber
verbreitet, siehe nur Stuckenberg, in: Erb u.a. (Hrsg.), Löwe-Rosenberg. Die Strafprozeßord-
nung und das Gerichtsverfassungsgesetz, Bd. VI/2, § 268 Rn. 20, 21; G. Hammerstein, Der
öffentliche Tadel, in: Beisse/Lutter/Närger (Hrsg.), FS Beusch, 1993, S. 351 (351 ff.).

2 So K. Kühl, Unschuldsvermutung, Freispruch und Einstellung, 1983, S. 12. – B. Schü-
nemann, Der Richter im Strafverfahren als manipulierter Dritter?, in: StV 2000, S. 159 (159)
erkennt in Strafen darüber hinausgehend „die brutalsten Rechtsfolgen überhaupt“ (aufge-
nommen auch vonC. Sowada, Der gesetzliche Richter im Strafverfahren, 2002, S. 13); kritisch
zu ähnlichen Einordnungen H. Frister, Die Unschuldsvermutung, in: Herzog/Schlothauer/
Wohlers (Hrsg.), GS Edda Weßlau, 2016, S. 149 (153).

3 F. Werner, Mündliche und schriftliche Urteilsbegründung im Strafprozeß, in: JZ 1951,
S. 779 (780); Stuckenberg, in: Löwe-Rosenberg (Fn. 1), Bd. VI/2, § 268 Rn. 21.

4 Vgl. Werner, Urteilsbegründung (Fn. 3), S. 780; Stuckenberg, in: Löwe-Rosenberg
(Fn. 1), Bd. VI/2, § 268 Rn. 21.

5 Bereits im Zusammenhang mit der Novellierung des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes
1998 für eine maßvolle Erweiterung der Rundfunkberichterstattung auch für andere Ge-
richtszweige insb. aus verfassungsrechtlichen Gründen J. Gündisch/P. Dany, Rundfunkbe-
richterstattung aus Gerichtsverhandlungen, in: NJW 1999, S. 256 (256 ff.). Aus der Diskussion
anlässlich des am 18.4.2018 in Kraft getretenen Gesetzes über die Erweiterung der Medien-



Urteilsbegründung wird daher zu Recht eine „wesentliche Bedeutung“ zugeschrie-
ben6.

Trotz dieser Bedeutung erfährt die mündlicheUrteilsbegründung gleichmehrfach
eine eher stiefmütterliche Behandlung: Erstens ist die ihr zugrunde liegende ge-
setzliche Regelung relativ vage. Zweitens werden im Revisionsverfahren allein die
schriftlichen Gründe zugrunde gelegt, die mündliche Urteilsbegründung gilt damit
als praktisch „revisionsirrelevant“7. Drittens wird sie auch von der Wissenschaft
vernachlässigt8. Als Konsequenz hieraus ergibt sich, dass der Richter bei der Aus-
gestaltung der mündlichen Urteilsbegründung in formaler und materieller Hinsicht
weitgehend frei ist9.

Dieser „Freiraum“10 wird in der Praxis in unterschiedlicher Weise ausgestaltet11.
Vielfach wird dabei daran angeknüpft, dass der Richter dem Angeklagten (sowie

öffentlichkeit in Gerichtsverfahren (EMöGG), das die Tonaufnahme der Verkündung von
Entscheidungen des BGH in besonderen Fällen ermöglicht, dessen ursprünglicher Entwurf aber
auch Fernsehübertragungen vorsah: die ursprünglich geplanten Neuerungen begrüßend
F. Bräutigam, Die Urteilsverkündung als Fernsehereignis?, in: DRiZ 2015, S. 378; für eine
Zulassung der Übertragung der Entscheidungsverkündung nicht nur bei den obersten Bun-
desgerichten K. Altenhain, Öffentlichkeit im Strafverfahren, in: NJW 2016, Beilage 2, S. 37
(40); ebenfalls für eine umfassende Reform, die alle Gerichte betrifft, C. Trentmann, Erwei-
terung der Medienöffentlichkeit in Gerichtsverfahren, in: MMR 2018, S. 441 (441 ff.); ab-
lehnend J. Jahn, Die Urteilsverkündung als Fernsehereignis, in: DRiZ 2015, S. 379 (379);
ebenso U. Franke, Öffentlichkeit im Strafverfahren, in: NJW 2016, S. 2618 (2618 ff.); ent-
schieden dagegen auch (im Gespräch mit R. Gerhardt) B. Limperg, Gründe gegen Fernseh-
übertragungen aus dem Gerichtssaal, in: ZRP 2016, S. 124 (124 ff.) sowie (im Gespräch mit
P. Lorenz) eine Ausweitung prognostizierend dies., „Es wäre blauäugig, zu glauben, dass das
alles ist“, in: LTO v. 29.4.2017, www.lto.de/recht/hintergruende/h/bgh-praesidentin-interview-
kameras-gericht-justiz-oeffentlichkeit-medien-persoenlichkeitsrechte-limperg
(17.5.2019). – Eine prozessfunktionale, legitimatorische und verfassungsrechtliche Verortung
der Verfahrensöffentlichkeit findet sich bei K. F. Gärditz, Verfahrensöffentlichkeit im Straf-
prozess, in: Stuckenberg/ders. (Hrsg.), FS Hans-Ullrich Paeffgen, 2015, S. 439 (439 ff.).

6 So für den Angeklagten und die Öffentlichkeit Hammerstein, Tadel (Fn. 1), S. 353; vgl.
auch U. Vultejus, Zwischenruf – Der Stil des Strafurteils, in: ZRP 2008, S. 130 (130).

7 DieWendung der Revisionsirrelevanz entstammt dem launig daherkommenden, in seinem
Einfluss daher möglicherweise unterschätzten Richterratgeber F.-K. Föhrig, Kleines Straf-
richter-Brevier, 2008, S. 90; aufgenommen bei C. Kuhlmann, Ich muss immer das letzte Wort
haben, in: HRRS 2014, S. 25 (26), der dieDarstellung als „für das richterliche Selbstverständnis
aufschlussreich“ bezeichnet (in Fn. 15); vgl. auchHammerstein, Tadel (Fn. 1), S. 353 („nahezu
bedeutungslos“ für die Revision); kritisch zu dieser Praxis:K. Peters, Die verspätete Absetzung
des Strafurteils im Strafverfahren, in: Welzel u. a. (Hrsg.), FS Hellmuth v. Weber, 1963, S. 374
(378 f., 384 f.); ders., Strafprozeß, 4. Aufl. 1985, § 53 II (S. 493).

8 Exemplarisch die Tautologie bei Moldenhauer, in: Knauer/Kudlich/Schneider (Hrsg.),
Münchener Kommentar zur Strafprozessordnung, Bd. II, § 268 Rn. 4: „Aktuelle wissen-
schaftliche Diskussionen werden derzeit nicht geführt.“

9 Eine nähere Auseinandersetzung mit den Aussagen dieses Absatzes findet sich im
Rahmen der einführenden Beschäftigung mit Inhalt und Funktion der mündlichen Urteilsbe-
gründung, siehe S. 27 ff.

10 So Hammerstein, Tadel (Fn. 1), S. 353.
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anderen Prozessbeteiligten) direkt gegenübergestellt ist12. Damit liegt es nahe, dass
sich der Richter dem Angeklagten auch persönlich zuwendet. Insoweit kann die
mündliche Urteilsbegründung als Gelegenheit verstanden werden, demAngeklagten
mit besonderem Nachdruck ins Gewissen zu reden. Auch kann der Versuch unter-
nommen werden, ihm das Ausmaß oder die Konsequenzen seines Handelns
sprachlich in besonders eingängigerWeise vor Augen zu führen. Schließlich kann im
Laufe des Verfahrens greifbar gewordenen Schicksalen und Tragödien auch emo-
tional begegnet werden, etwa indem Mitgefühl und Verständnis für das Opfer oder
auch für den Angeklagten bekundet werden.

Bereits in Anbetracht solcher Ausgestaltungen, die (hier noch konkretisie-
rungsbedürftig) als außergesetzliche Ausgestaltungen bezeichnet werden sollen,
wird deutlich, dass gänzlich unterschiedliche Verständnisse der mündlichen Ur-
teilsbegründungen denkbar sind. Denn positiv gewendet zeigt sich in entsprechend
ausgestalteten mündlichen Urteilsbegründungen – gerade in Abgrenzung zum
schriftlichen Urteil, das so zu einem „Werk von Juristen für Juristen“ wird13 – das
menschliche Antlitz der Justiz14. Negativ gewendet stehen die Gefahren eines in
dieser Weise genutzten Freiraums im Vordergrund:Wo sich der Richter nicht auf die
gesetzliche Würdigung des Falles beschränken muss, kann er unkontrolliert auch
außergesetzlichen Wertmaßstäben Ausdruck verleihen. Insbesondere kann er mo-
ralische Ausführungen tätigen, hinter denen womöglich seine subjektive Weltan-
schauung steht. Die mündliche Urteilsbegründung kann hiernach als Einfallstor für
die Moral in die Rechtsprechung verstanden werden15.

11 Zur Varianz der Ausgestaltungen in der Praxis auch A. Legnaro/A. Aengelheister, Die
Aufführung von Strafrecht, 1999, S. 110 ff.: „Der Gestus der Verkündung ist so unterschiedlich
wie die Verhandlungsleitung der Vorsitzenden“ (110).

12 Der Angeklagte muss bei der Urteilsverkündung grundsätzlich anwesend sein, siehe
hierzu sowie zu den Ausnahmen und zur Anwesenheitspflicht anderer Personen Stuckenberg,
in: Löwe-Rosenberg (Fn. 1), Bd. VI/2, § 268 Rn. 5 ff. – Angeklagter ist gem. § 157 StPO der
Beschuldigte oder Angeschuldigte, gegen den die Eröffnung des Hauptverfahrens beschlossen
ist. Eine wegen der vorherigen Verlesung der Urteilsformel (§ 268 Abs. 2 S. 1 Var. 1 StPO)
prinzipiell denkbare Bezeichnung als Verurteilter oder als Freigesprochener entfällt, weil diese
erst nach Rechtskraft üblich ist, vgl. Teßmer, in: Münchener Kommentar StPO (Fn. 8), Bd. II,
§ 157 Rn. 6. – Die Urteilsverkündung ist Sache des Vorsitzenden als Verhandlungsleiter, BGH
bei Dallinger, MDR 1975, 24; Stuckenberg, ebda., Rn. 17. – Hier ist einheitlich vomRichter die
Rede.

13 So Werner, Urteilsbegründung (Fn. 3), S. 779; vgl. auch Peters, Absetzung (Fn. 7),
S. 378.

14 Vgl. Werner, Urteilsbegründung (Fn. 3), S. 780, dem zufolge die mündliche Urteilsbe-
gründung um Verständnis werben solle, „und zwar nicht allein von der Ebene des Juristischen
aus, sondern […] vom Menschlichen aus“; ähnlich auch G. Less, Über die Vorliebe des
deutschen Richters für das Unpersönliche, in: JZ 1951, S. 468 (468) sowie m.w.N. Stucken-
berg, in: Löwe-Rosenberg (Fn. 1), Bd. VI/2, § 268 Rn. 21.

15 Vgl.Hammerstein, Tadel (Fn. 1), S. 351 ff. mit einem Schwerpunkt auf Äußerungen, die
Dritte treffen; den Schwerpunkt auf Gestaltungsmissbrauch legend Kuhlmann, Das letzte Wort
(Fn. 7), S. 25 ff.
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